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Für Rheinland-Pfalz (hilft dzeneriffa aus NRW also nicht wirklich) muss die Erreichbarkeit
sichergestellt sein:

Es gilt die Dienstordnung für Leiter und Lehrer an öffentlichen Schulen in Rheinland-Pfalz

"7.17 [...] Verläßt er (der Lehrer) seinen Wohnort länger als eine Woche, gibt er dem Schulleiter
an, wohin Mitteilungen an ihn zu richten sind, sofern er nicht über seine ständige Privatanschrift
zu erreichen ist."

Gruß
Nitram

1https://www.lehrerforen.de/thread/42437-erreichbarkeit-in-den-ferien/?postID=386656#post386656

http://studienseminar.rlp.de/fileadmin/user_upload/studienseminar.rlp.de/gs-web/Recht/Dienstordnung.pdf
https://www.lehrerforen.de/thread/42437-erreichbarkeit-in-den-ferien/?postID=386656#post386656

